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N i e d e r s c h r i f t 
 
aufgenommen bei der am Montag, dem 25. September 2023 stattgefundenen Sitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Pama. 
Beginn:           19:00 Uhr 
Anwesend:  Bürgermeister       Bugnyar Manfred, SPÖ   

              Vizebürgermeister Werdenich Hans-Jürgen, ÖVP 
 Vorst.Mitglied      Dau Leonhard, SPÖ 
                                                      Potz-Bartolich Viktoria, ÖVP                                                                                                 
                          Gemeinderat(in) Segner Lukas, SPÖ 
                                                      Hafner Christian. SPÖ 
                                                      Leban Christoph, SPÖ   
                                                      Ing. Pum Gerhard, SPÖ  
                                                      Steiner Mario, SPÖ 
                                                      Weinzettl Christine, SPÖ 
                                                      Jankovich Günther, SPÖ 
                                                      Toth Johann, SPÖ 
                    Ersatzgemeinderätin Zimmermann Manuela, SPÖ 
                                                      Ing. Werdenich Mario, ÖVP 

                                          Ströck Johannes, ÖVP 
                                          Zbynovsky Valentin, ÖVP 
                                          Roth Philipp, ÖVP 
                                          Potz Isabella, ÖVP 
                                          Waldsich Gerhard, ÖVP 
                                                                                                

                        Abwesend: Vorst.Mitgl. Steinwandtner Dennis, SPÖ (entschuldigt) 
                  
                        Schriftführer:        OAR Werdenich Josef 
 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 
1) Kassenkontrolle vom Land Burgenland, Gemeindeaufsichtsbehörde – Prüfbericht. 
2) Kredit bei der Kommunal Kredit Austria AG – Aufstockung; Beschluss. 
3) Bericht des Prüfungsausschusses anlässlich der Gebarungsprüfung. 
4) Auflösung des Dienstverhältnisses der Vertragsbediensteten der Bürgerservicestelle. 
5) Auflösung des Dienstverhältnisses der karenzierten Betreuungsperson in der 

Nachmittagsbetreuung. 
6) Verlängerung des Dienstverhältnisses der Betreuungsperson in der Nachmittagsbetreuung.  
7) Aufnahme einer Reinigungskraft für alle Gemeindeobjekte. 
8) Allfälliges. 
 
Der Bürgermeister begrüßt alle Anwesenden, stellt die gesetzmäßige Einberufung der Sitzung 
des Gemeinderates sowie dessen Beschlussfähigkeit fest und erklärt die Sitzung für eröffnet.  
Der Bürgermeister stellt die Frage, ob jemand gegen die Niederschrift der Gemeinderatssitzung 
vom 28.06.2023 Einwendungen hat. Da keine Einwendungen erhoben werden, erklärt der 
Vorsitzende die Niederschrift für genehmigt. 
Mit der Beglaubigung der Niederschrift werden die Gemeinderäte Hafner Christian und 
Zbynovsky Valentin betraut. 
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Zu Pkt. 1): Der Bürgermeister berichtet, dass am 02.05.2023 die Gemeindeaufsichtsbehörde 
eine Kassenprüfung in der Gemeinde Pama durchgeführt hat. Am 21.06.2023 ist der 
diesbezügliche Prüfbericht im Gemeindeamt eingelangt, welcher gem. § 79 Abs. 2 zweiter Satz 
Bgld. GemO 2003 dem Gemeinderat unter einem eigenen Tagesordnungspunkt zur Kenntnis 
zu bringen ist. Die Mitglieder des Gemeinderats haben gem. § 40 Abs. 2 Bgld. GemO 2003 das 
Recht, nach Bekanntgabe der Tagesordnung der heutigen Sitzung während der Amtsstunden 
und während der Sitzung in den Prüfbericht der Aufsichtsbehörde Einsicht zu nehmen. 
Der obgenannte Prüfbericht wird nun vollinhaltlich verlesen. 
 
Der Bürgermeister erörtert zu den im Prüfbericht empfohlenen Maßnahmen, dass die 
Nebenkassen in Zukunft zu jedem Monatsende mit der Gemeindebuchhaltung gegengerechnet 
werden und künftig die Zahlungserleichterungen (Ratenzahlung, Stundung) gem. §§ 212 und 
212a BAO mit Bescheid gewährt werden. 
Er wird auch dafür Sorge tragen, dass die gesetzlichen Bestimmungen im Rahmen der 
Abgabenverwaltung bezüglich Vorschreibung und Einhebung der Abgaben eingehalten und die 
offenen Forderungen mit allen gesetzlich zur Verfügung stehenden Mitteln einbringlich 
gemacht werden. 
Bezüglich der im Prüfbericht festgestellten Darlehenserhöhung bei der Kommunalkredit im 
Jahre 1999 wird unter Tagesordnungspunkt 2) die Aufstockung beschlossen und anschließend 
um die aufsichtsbehördliche Genehmigung ersucht. 
 
Der Prüfbericht der Gemeindeaufsichtsbehörde wird vom Gemeinderat ohne weitere 
Wortmeldung zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zu Pkt. 2): Der Bürgermeister berichtet, dass die Gemeindeaufsichtsbehörde bei der 
Kassenprüfung am 02.05.2023 zum Kommunalkredit Darlehen bemerkt hat, dass mit Schreiben 
vom 26.04.1993 der Abt. II des Amtes der Burgenländischen Landesregierung die 
Darlehenshöhe von ATS 18.000.000,00 (nunmehr EUR 1.308.111,02) genehmigt wurde. Im 
Rechnungsabschluss der Gemeinde Pama scheint jedoch eine genehmigte Höhe von ATS 
19.762.000,00 (nunmehr EUR 1.436.160,55) auf. 

Mit Schreiben der Kommunalkredit vom 03.05.1999 wurden nach erfolgter Kollaudierung des 
Ortskanals Pama – BA 01 die förderungsfähigen Herstellungskosten in Höhe von ATS 
32.937.548,00 der Gemeinde Pama mitgeteilt. Daraus hat sich die endgültige Höhe der 
Förderung bzw. des Darlehens in Höhe von ATS 19.762.000,00 ergeben. Laufzeit 80 
Halbjahresraten mit einer Fixverzinsung von 2 % p.a. 

Nach kurzer Beratung beschließt der Gemeinderat einstimmig auf Antrag des Bürgermeisters 
die Aufstockung des Darlehens bei der Kommunalkredit von EUR 1.308.111,02 auf EUR 
1.436.160,55. 

 

Zu Pkt. 3): Der Obmann des Prüfungsausschusses GR Ing. Werdenich Mario erörtert, dass am 
11.07.2023 eine Prüfung der Gebarung der Gemeinde Pama durchgeführt wurde und er gibt 
nun folgenden Bericht an den Gemeinderat: 
 
„Der Prüfungsausschuss überprüft nun die vorgelegten Belege Nr. 559 bis 1126 vom 01.04. bis 
30.06.2023 samt den Buchungsjournalen. Die Kassenbelege sind vollzählig vorhanden, gut 
beschriftet und vom Bürgermeister angewiesen.  
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Wie bereits in der Sitzung am 18.04.2023 unter Pkt. 1 festgehalten, sind zum Kaufpreis (€ 
305.000, --) der beiden Hallen, Pama, Ob. Hauptstr. 3 von der Gerald Szegner Holding GmbH 
zusätzliche Kosten (€ 26.485,63,--) von der vorgenannten Firma der Gemeinde Pama in 
Rechnung gestellt worden.  

Im Prüfungszeitraum (2. Qu. 2023) sind folgende weitere Zusatzkosten entstanden bzw. an die 
Fa. Gerald Szegner Holding GmbH überwiesen worden: 

Beleg 606 – Schwerlastregal:  € 954,00 
Beleg 607 – Regensickerschächte: € 4.320,00 
Beleg 608 – Fassade: € 7.800,00 
Beleg 715 – Empfänger Hörmann: € 221,33 
Beleg 716 – 2 Hörmann Tore Halle 1: € 10.118,40 
Beleg 717 – Hörmann Tor Halle 2: € 5.120,29 
Beleg 736 – Aushub Innenhof: € 5.003,45 
Beleg 803 – Elektroarbeiten: € 10.967,60 
Beleg 896 – Hausanschluss: € 3.516,00 
Beleg 916 – Fliesenverlegung, Verputzarb.: € 8.266,70 
Beleg 917 – Fassadenarbeiten: € 8.473,30 
Beleg 918 – Betonierarbeiten: € 5.059,10 
Beleg 919 – Verputzarbeiten: € 3.792,00 
Beleg 920 – Verputzarbeiten: € 10.440,00  
 
In Summe sind dies weitere Ausgaben in Höhe € 84.052,17. Die Gesamtsumme des Hallenkaufs 
beläuft sich somit auf bisher € 415.537,80.  

Es wird nochmals festgehalten, dass offensichtlich die Mehrheit der obigen Leistungen bereits 
vor der Kaufvertragsunterzeichnung (02.03.2023) ausgeführt wurden und dann nachträglich der 
Gemeinde Pama in Rechnung gestellt und von dieser bezahlt wurden.  

Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass das Projekt „Ankauf der Hallen“ als 
Gesamtprojekt zu sehen ist. Deshalb sind der Kaufpreis und alle weiteren Kosten in das Projekt 
mit einzurechnen. Aufgrund der Höhe ist die Zuständigkeit des Gemeinderates gegeben. 
Derzeit gibt es aber dafür noch keinen Beschluss. 

Die obigen Rechnungen werden offensichtlich so aufgeteilt bzw. gestellt, dass es zu keiner 
Kompetenzüberschreitung (0,5% des Finanzierungsvoranschlages = € 11.565,00) durch den 
Bürgermeister kommt. Die Vorgangsweise ist zu hinterfragen, ob diese rechtens ist. 

Nach Überprüfung der Kassenbücher, der Belege und Durchführung sämtlicher Buchungen 
wurden folgende Kassenbestände, welche mit den Kontoauszügen und Spareinlagen 
übereinstimmen, aufgenommen:  
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Barkassa € 855,03
RB Dreiländereck Bgld-Nord € 518 640,57
Ortskanal € 100 678,88
Spareinl. Raiba(Gde. + Ortsk.) € 179 849,40
Gegenverrechnung € 0,00
Gesamtsumme am 30.06.2023 € 800 023,88

 

Darlehensstand per 30.06.2023: 

ÖKK-Kanal BA 01:                           € 592.254,70 

 

Der Bürgermeister übergibt das Kassabuch und die Handkassa dem Prüfungsausschuss, 
welcher nun den Inhalt der Barkasse der Gemeinde Pama überprüft. Der Stand im Kassabuch 
beträgt am heutigen Tag € 555,03. Das Geld wird in der Kassa restlos vorgefunden. 

Wie bereits in der Niederschrift der Sitzung vom 18.04.2023 unter Pkt. 3 angeführt, wurde mit 
einem Abgabenschuldner für Kommunalsteuerrückstände eine monatliche Ratenzahlung in der 
Höhe von € 7.000,00 vereinbart. Bis dato sind 3 Monatsraten in der genannten Höhe 
eingegangen. 

Der Bürgermeister berichtet, dass am 02.05.2023 eine Gebarungsprüfung vom Land 
Burgenland Abt. Gemeinden durchgeführt wurde. Der Prüfbericht wird in der nächsten GR-
Sitzung behandelt.  Vorweg teilt er aber dem Prüfungsausschuss mit, dass Ratenzahlungen 
ausschließlich schriftlich zu erledigen sind. Sollte dabei eine Rate vom Abgabenschuldner nicht 
an die Gemeinde überwiesen werden, ist die gesamte Restschuld sofort fällig. 

Der Bürgermeister teilt mit, dass die Auszahlung des Energiebonus an die Haushalte von Pama 
noch nicht zur Gänze abgeschlossen ist. Er versucht noch 2 - 3 Haushalten den Bonus 
auszuzahlen. Danach wird diese Aktion abgeschlossen und die Auszahlungsunterlagen werden 
für die Überprüfung durch den Prüfungsausschuss aufbereitet. 

Laut Aussage des Bürgermeisters ist die Auszahlung des Schulstartgeldes an die Pflichtschüler 
von Pama abgeschlossen. Bis zur nächsten Sitzung werden die Unterlagen der Auszahlung dem 
Prüfungsausschuss vorgelegt.“ 

Der Bericht des Prüfungsausschusses wird vom Gemeinderat ohne Wortmeldung zur Kenntnis 
genommen. 

 

Zu Pkt. 4): Gesonderte Verhandlungsschrift, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. 
 
Zu Pkt. 5): Gesonderte Verhandlungsschrift, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. 
 
Zu Pkt. 6): Gesonderte Verhandlungsschrift, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. 
 
 
Zu Pkt. 7): Gesonderte Verhandlungsschrift, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. 
 
 
 




